
Finanzielle Auswirkungen

Jahr 2019 Betrag (Euro) Bezeichnung Kontierung

Ergebnishaushalt 45.740 
Personalaufwand für städt. 
Einrichtungen 

PSP-Element: 1.500.36.50.01.02.09
Sachkonto: 40000000

Ergebnishaushalt * 7.968 
Personalaufwand 
Hauswirtschaftskräfte SuS

PSP-Element: 1.400.21.10.04.01.04
Sachkonto: 40000000

Ergebnishaushalt 15.012 
Sachaufwendungen für städt. 
Einrichtungen

PSP-Element: 1.500.36.50.01.02.09
Sachkonten: 42000000-49999999

Ergebnishaushalt -15.120 
Erträge für städtische 
Einrichtungen

PSP-Element: 1.500.36.50.01.02.09
Sachkonto: 33000000

Finanzhaushalt 22.500 
Investitionen für städtische 
Einrichtungen

PSP-Element: 7.500001.700.821.31
Sachkonto: 78310000

Jahr 2020 Betrag Bezeichnung Kontierung

Ergebnishaushalt 130.420 
Personalaufwand für städt. 
Einrichtungen

PSP-Element: 1.400.21.10.04.01.04
Sachkonto: 40000000

Ergebnishaushalt * 7.968 
Personalaufwand 
Hauswirtschaftskräfte SuS

PSP-Element: 1.500.36.50.01.02.09
Sachkonto: 40000000

Ergebnishaushalt 40.672 
Sachaufwendungen für städt. 
Einrichtungen

PSP-Element: 1.500.36.50.01.02.09
Sachkonten: 42000000-49999999

Ergebnishaushalt -45.360 
Erträge für städtische 
Einrichtungen

PSP-Element: 1.500.36.50.01.02.09
Sachkonto: 33000000

* Die Finanzierung erfolgt aus bei SuS vorhandenen Stellen.

Ab 2021 werden jährlich Kosten mit entsprechenden Steigerungen der Aufwendungen für das Jahr 2020 anfallen. 
Die Aufwendungen ab dem Jahr 2021 werden bei der Aufstellung des DHH 2021/22 vollumfänglich berücksichtigt.

Haushaltsmittel für die zusätzlichen Personalaufwendungen sind im Personalkostenbudget des POA eingeplant. 

Für die Auszahlungen im Finanzhaushalt sind Haushaltsmittel bei der SJB/Abteilung Kindertageseinrichtungen vorhanden.
Die Sachaufwendungen können durch die zusätzlichen Erträge gedeckt werden.

Einmalige Aufwendungen für Renovierungsarbeiten können noch nicht abgeschätzt werden und sind daher nicht enthalten. 
Im Bereich der Zuwendungen für Betreuungsangebote an Grundschulen gibt es für neue Gruppen mittlerweile keine 
Landesfördermittel mehr. 
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